Webinar „Zur Einheit berufen - Auf dem Weg zu einer Ökologie der Beziehungen“
Miteinander für Europa 2. März 2024


[bookmark: _GoBack]Anmerkungen zum Artikel 17 des AEUV und zum Green Deal
Prof. Philip McDonagh, Universität Dublin (Irland)

Ich habe vor, etwas über Artikel 17 beziehungsweise den Green Deal zu sagen. Dann werde ich begründen, warum die Methodik von Artikel 17 sich als hilfreich erweisen kann, um einen gerechten Übergang zu fördern. Schließlich werde ich einige spezifische Grundsätze und Empfehlungen vorschlagen.

1. Artikel 17

Artikel 17 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht in seinem dritten Absatz Folgendes vor: „In Anerkennung ihrer Identität und ihres besonderen Beitrags unterhält die Union einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit diesen Kirchen und Organisationen.“

Artikel 17 ist das weltweit führende Beispiel für die Verpflichtung öffentlicher Stellen, einen strukturierten Dialog mit Kirchen und Glaubensgemeinschaften über aktuelle politische Fragen zu führen. Der in diesem Artikel vorgesehene „offene, transparente und regelmäßige Dialog“ unterstützt die Ziele der jüngsten Konferenz über die Zukunft Europas (CoFoE), die darauf abzielte, die Bürger in die Gestaltung unserer Zukunft einzubeziehen. Artikel 17 fasst die Vision einer wertegeleiteten Gesellschaft, die Europas Vordenker der Nachkriegszeit als selbstverständlich ansahen, in die Begriffe des 21. Jahrhunderts. 
2. Der Green Deal
Ich komme nun zum Green Deal. Dies ist der weltweit ehrgeizigste politische Rahmen, um die Zukunft der Landwirtschaft im Lichte umfassenderer Ziele zu gestalten. Es ist auch unser größtes Projekt in der EU, mit weitreichenden Folgen für fast alle Teile der Gesellschaft – eine enorme Leistung. Dennoch gibt es Anzeichen dafür, dass sich ein erheblicher Teil der Landwirte in der Europäischen Union nur schwer mit dem Übergangsprozess identifizieren kann. Seit dem Sommer 2022 gibt es in ganz Europa Proteste der Landwirte. Im Hintergrund stehen einige beunruhigende demografische Statistiken. Im Jahr 2020 gab es in der EU 9,1 Millionen landwirtschaftliche Betriebe. Das sind etwa fünf Millionen weniger als noch 2005. Im Jahr 2020 war mehr als die Hälfte aller Leiter von landwirtschaftlichen Betrieben in der EU mindestens 55 Jahre alt (etwa ein Drittel war mindestens 65 Jahre alt). Nur sehr wenige waren Junglandwirte (definiert als Personen unter 40 Jahren). In fast allen EU-Mitgliedstaaten arbeiten die in der Landwirtschaft Beschäftigten im Durchschnitt weit mehr Stunden pro Woche als der Rest der Erwerbsbevölkerung.

Die europäischen Landwirte sind mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert: komplizierte Rechtsvorschriften, verschärfte Auflagen für die finanzielle Unterstützung und die Inflation. Vielleicht ist es nicht überraschend, dass die Zahl der kleinen und mittleren Betriebe und der jungen Betriebsleiter stark rückläufig ist. Wir, die wir in den Städten leben, müssen zuhören, die Verbundenheit vieler Landwirte mit ihren Traditionen verstehen und die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Landwirte in einen größeren politischen Kontext einordnen. 

Die Bedeutung von Artikel 17

Die Welternährungsorganisation (FAO) hat Costa Rica und Irland als Länder identifiziert, die glaubwürdige nationale Prozesse des klimabezogenen Übergangs entwickeln. Der Wandel in Costa Rica ist erwähnenswert: Er beinhaltet die Reduzierung der Militärausgaben, ein wichtiges Thema für die Europäische Union wie auch in allen anderen Teilen der Welt.  Heute möchte ich mich jedoch auf Irland und insbesondere auf einen Bericht konzentrieren, der 2023 vom nationalen Wirtschafts- und Sozialrat veröffentlicht wurde.

In diesem Bericht wird dargelegt, dass wir nicht nur technische Veränderungen in einzelnen Sektoren anstreben sollten – wie die Verringerung der Kohlenstoffemissionen, die Bindung von Kohlenstoff, die Änderung des Energieverbrauchs, die Verbesserung des Nährwerts von Lebensmitteln, die Wiederherstellung der Wasser- und Bodenqualität, den Tierschutz, die Förderung der biologischen Vielfalt und so weiter. Zusätzlich zu diesen grundlegenden Zielen ist eine übergreifende Vision erforderlich, die einzelne Landwirte und die Bauernverbände dazu anregt, sich auf einen positiven Wandel einzulassen. 

Die Bereitstellung einer Vielzahl von öffentlichen Mitteln sollte sich nicht nur auf die Manager der landwirtschaftlichen Betriebe konzentrieren. So ist beispielsweise mehr Forschung zu den Auswirkungen des Übergangs auf die Arbeitnehmer in den Lieferketten und auf die nachgelagerten Tätigkeiten erforderlich. Bei jedem „gerechten Übergang“ gibt es zwangsläufig einige relative Verlierer. Für die Schwächsten sollte es gezielte finanzielle Unterstützung geben. Wir brauchen neue Formen von öffentlichen Investitionen in den Wohnungsbau und die Verkehrsinfrastruktur.  

Die vielen Faktoren und Akteure, die an einer am Gemeinwohl orientierten Agenda für den Wandel beteiligt sind, erfordern innovative Wege der Zusammenarbeit mit den Beteiligten. Letztlich ist die Bereitstellung öffentlicher Güter eine politische Frage. Um einen konflikt- und krisenzentrierten Ansatz zu vermeiden und die erforderlichen Veränderungen voranzutreiben, müssen wir Räume finden, in denen wir gemeinsam beraten und dabei den gesamten Kontext im Auge behalten können – einschließlich Fragen zu Lebensmitteln und Ernährung, globaler Ernährungssicherheit, EU-Politik und -Gesetzgebung sowie lokaler Demokratie.  Um es mit Voltaire zu sagen: Wenn es Artikel 17 nicht gäbe, müsste man ihn erfinden!

Grundsätze und Empfehlungen

Abschließend möchte ich drei Grundsätze und zwei Empfehlungen aussprechen:

i. Ökologie und Ernährungssicherheit gehören zusammen: Wir müssen die primären Güter des Lebens teilen und gleichzeitig eine längerfristige Verantwortung für die Förderung der ökologischen Bedingungen übernehmen, von denen das Leben abhängt.
ii. Der Übergang zur Bereitstellung öffentlicher Güter erfordert neue Wege der Zusammenarbeit mit Interessengruppen, bei denen ortsbezogene oder lokalisierte Ansätze im Mittelpunkt stehen.
iii. In der Wirtschaft im weiteren Sinne, wie auch in der Landwirtschaft, wird eine Dichotomie zwischen gewinnorientierten und nicht gewinnorientierten Aktivitäten der Realität nicht vollständig gerecht und bietet keine angemessene praktische Orientierung für die Zukunft.

Unter diesem Blickwinkel lauten meine beiden praktischen Empfehlungen wie folgt:

1. Wir sollten Artikel 17 kreativ nutzen, um einen Rahmen für den Dialog aller Interessengruppen auf Ebene der Mitgliedstaaten, der Regionen und der Kommunen zu schaffen.
2. Diese Rahmen für den Dialog sollten durch eine Forschungsagenda unterstützt werden, die darauf abzielt, die vielen Situationen zu klären, in denen sowohl gewinnorientierte als auch nicht gewinnorientierte Überlegungen eine Rolle spielen. Dieses neue Forschungsprogramm sollte zur Entwicklung von Rechtsrahmen, einschlägigen Verhaltenskodizes auf Regierungsebene und neuen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kennzahlen (ESG) beitragen.
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